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Stadtverwaltung Bad Lausick      Bad Lausick, den 11.06.2025 

 
BESCHLUSSVORLAGE Nr.  I/III/12/26/06/2025 

für die öffentliche Sitzung des Stadtrates am 26.06.2026 
 

Gegenstand der Vorlage: 
Beschluss für außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für Beratungsleistungen 
zur kontinuierlichen Gesamtsteuerung der Vorbereitung, Umsetzung sowie Abrechnung von 
städtebaulichen Maßnahmen und Projekten (Förderrichtlinie STARK). 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat beschließt außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für Beratungs-
leistungen zur kontinuierlichen Gesamtsteuerung der Vorbereitung, Umsetzung sowie Ab-
rechnung von städtebaulichen Maßnahmen und Projekten (Förderrichtlinie zur Stärkung der 
Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerksstandor-
ten – STARK des BMWK vom 16.Juli 2020) in Höhe von 30.000,00 € (Produktkonten 
52100000.44315100./52100000.74315100.) für das Jahr 2025. 
 
Die Finanzierung erfolgt aus einer Zuwendung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BMWK) mit einem Fördersatz von 90% in Höhe von 27.000,00€ (Produktkonten 
5210000.31400000./61400000.) sowie aus Kostenerstattungen der beteiligten Gemeinden in 
Höhe von 2.750,00 € (Produktkonten 52100000.34820000./64820000.) und in Höhe von 
250,00 € aus zusätzlichen Verwaltungsgebühren der Bauverwaltung (Produktkonten 
52100000.33110000./63110000.). 

        
Begründung:  
Die Kommunen Bad Lausick, Kitzscher, Frohburg und Otterwisch bündeln ihre Aktivitäten im 
Zusammenhang mit dem braunkohleausstiegbedingten Strukturwandel. Die Kommunen ha-
ben unteranderem dazu eine Interkommunale Kooperationsvereinbarung (BV Nr.: 
363/38/30/03/2023) abgeschlossen. Der Kooperationsvereinbarung ist laut § 8 der Vereinba-
rung auf unbestimmte Zeit geschlossen wurden.  
 
Gemäß dem Fortsetzungsantrag der Stadt Bad Lausick für die Kooperationsgemeinden vom 
17.06.2024 wurde die Zuwendung in Höhe von 216.000,00 € (Fördersatz 90 %) mit Bescheid 
vom 21.03.2025 bewilligt. Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden auf die Jahre 2025 bis 
2029 verteilt: 
 

HHJ Ausgaben Zuwendung (90 %) Eigenmittel (10 %) 

2025 30.000,00 € 27.000,00 € 3.000,00 € 

2026 60.000,00 € 54.000,00 € 6.000,00 € 

2027 60.000,00 € 54.000,00 € 6.000,00 € 

2028 60.000,00 € 54.000,00 € 6.000,00 € 

2029 30.000,00 € 27.000,00 € 3.000,00 € 

Gesamt 240.000,00 € 216.000,00 € 24.000,00 € 
 
Für das Haushaltjahr 2026 soll dem Stadtrat erneut eine Beschlussvorlage für außerplanmä-
ßige Auszahlungen und Aufwendungen vorgelegt werden. Für die Jahre 2027, 2028 und 
2029 werden die Eigenmittel in der nächsten Haushaltplanung berücksichtigt.  
 
Die Vergabe der Beratungsleistungen für die Gesamtsteuerung der Vorbereitung, Umset-
zung sowie Abrechnung erfolgt in einer europaweiten öffentlichen Ausschreibung. 
Die Stadt Bad Lausick ist Projektträger und berechnet im weiteren Verfahren die Kosten für 
die Projekte der jeweiligen Kooperationsgemeinden an diese weiter.  
 
Anlagen: -   
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bereits gefasste Beschlüsse: 363/38/30/03/2023 Unterzeichnung Kooperationsvereinbarung   
aufzuhebende Beschlüsse:  
finanzielle Auswirkungen:  
- Produktkonto Ergebnishaushalt: 52100000.44315100. (Bauverwaltung, Aufwendungen Sachverständige … STARK) 
 - Produktkonto Finanzhaushalt : 52100000.74315100. (Bauverwaltung, Auszahlungen Sachverständige … STARK)    
- Investitionsnummer :    
- einmalige Kosten:      
- laufende Kosten:     
- zu erwartende Erträge:   
- jährliche Belastung:  
 
Vorlage abgestimmt mit: 

Bgm. x Fin. X HA  OA  Bau x Lieg.  VA  TA    

 
Verteiler des Beschlusses: 

Bgm. x Fin. x HA  OA  Bau x         

 
Verantwortlich für die Durchführung: 

Bgm.  Fin.  HA  OA  Bau x         

 
Verteiler der Vorlage: 

Bgm. x 17xSR x 8xOR  Fin.  HA  Bau x     Presse  

 


